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1. Einführung 

1.1. Ausgangslage und Ziel der Evaluation 
Die Schweiz nimmt zurzeit an verschiedenen Programmen zur Europäischen Territorialen Zu-

sammenarbeit (ETZ) der fünften Periode (2014-2020) teil. Dazu gehören unter anderem die 

zwei transnationalen Interreg V B-Programme «Alpine Space» und «Nordwesteuropa» (NWE), 

die vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) koordiniert werden. Die Schweizer Teilnahme 

an Interreg erfolgt im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP). Die Projekte sollen deshalb zu 

den übergeordneten Zielen der NRP beitragen, namentlich zur Steigerung der Wertschöpfung 

und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Gleichzeitig umfasst Interreg auch Projekte mit weiteren 

Zielsetzungen, insbesondere das Ziel der europäischen Integration und Vernetzung. In den 

Partnerländern ist Interreg vor allem (auch) ein Instrument der Kohäsionspolitik.  

Das SECO als federführende Bundesstelle für die NRP ist gesetzlich verpflichtet, die Umset-

zung des NRP-Mehrjahresprogramms (aktuell 2016-2023) zu evaluieren. Dazu wurde 2016 ein 

umfangreiches Evaluationsprogramm erstellt (Interface 2016). Das Evaluationsprogramm defi-

niert im Voraus, was, wann, wie und durch wen überprüft und evaluiert werden soll. Die Evalu-

ation der Schweizer Beteiligung an Interreg V ist demnach eine von mehreren Evaluationsakti-

vitäten, die in der Periode 2016 bis 2021 durchgeführt werden soll.  

Die vorliegende Evaluation ist eine von insgesamt zwei separaten Teilevaluationen zur Teil-

nahme der Schweiz an Interreg V. Evaluationsgegenstand ist die Schweizer Beteiligung an In-

terreg V B, mit primärem Fokus auf das «Alpine Space Programme». Zudem werden Bezüge zur 

makroregionalen Strategie im Alpenraum (EUSALP) evaluiert. Das Programm NWE wird ergän-

zend einbezogen. 

Die Evaluation verfolgt zwei Ziele: Zum einen möchte sie Rechenschaft über die Verwen-

dung der Gelder von Bund, Kantonen und Gemeinden für die transnationale Zusammenarbeit 

ablegen. Zum anderen möchte sie einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schweizer Beteili-

gung ab 2021 leisten, indem sie mögliche Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt und indirekt 

Entscheidungsgrundlagen für die nächste Förderperiode (Interreg VI) schafft. 
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1.2. Evaluationsebenen und -fragen  
Die Evaluation betrachtet sowohl die Programm- als auch die Projektebene und unterscheidet 

die Ebenen Konzept, Umsetzung und Wirkungen. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der Fragen. 

Tabelle 1: Evaluationsfragen und -kriterien 

Ebenen Evaluationsfragen Evaluationskriterien 

Programmebene   

Konzept  Ist die Konzeption von Interreg V in der Schweiz in sich und hin-
sichtlich der Ziele der NRP, des MJP und weiterer Instrumente ko-
härent? Inwieweit konnte der Fokus der NRP in die Programmge-
staltung aufgenommen werden? 

 Gibt es Probleme auf Konzeptebene? Sind Probleme generell auf 
die Integration von Interreg V in die NRP zurückzuführen? 

 Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es? Welche Hinweise er-
geben sich für eine allfällige Beteiligung an einer nächsten Pro-
grammphase? 

 Wie kann EUSALP künftig besser mit dem Alpinespace-Programm 
verknüpft werden? 

 Kohärenz (Inter-
reg/NRP und generell) 

 Probleme, Hinder-
nisse 

 Optimierung 

Umsetzung  Konnten die Ziele in der Vereinbarung ARE/SECO erreicht werden? 
 Wie haben sich Interreg und die Schweizer Beteiligung weiterent-
wickelt (seit 2007-2013)? 

 Erfolgen die horizontale und vertikale Zusammenarbeit in effekti-
ver Weise? Ist die etablierte Governance zweckmässig? 

 Wie gestaltet sich die Abstimmung mit den Partnern und den NRP-
Fachstellen? In welchem Verhältnis stehen Aufwand und Ertrag? 

 Wie kann die politische Unterstützung verbessert werden? 

 Zielerreichung /  
Effektivität 

 Fortschritte 
 Zweckmässigkeit 
 Wirtschaftlichkeit 

Wirkung  Welchen Beitrag leisten Interreg B Programme zur Erreichung der 
Ziele der NRP und des Mehrjahresprogramms 2016-2023? 

 Welchen Mehrwert generieren die Projekte?  
 Welchen Beitrag leisten Interreg B Programme zur Erreichung der 

europäischen Integration resp. Vernetzung? 

 Zielerreichung (Bei-
trag) 

Projektebene   

Umsetzung  Welche Schwierigkeiten haben die Schweizer Projektpartner? Wie 
gut ist ihre transnationale Verankerung? Wie gestaltet sich die Ab-
stimmung mit europäischen Partnern? 

 Können Probleme identifiziert werden? Liegen die Ursachen auf 
der Umsetzungsebene?  

 Welches sind Erwartungen und Bedürfnisse für die Zukunft? 
  Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es? 

 Probleme, Hinder-
nisse 

 Wirksamkeit der  
Zusammenarbeit 

 Optimierung 

Wirkung  Können auf Projektebene die beabsichtigten Ziele erreicht wer-
den? 

 Können Probleme identifiziert werden? Liegen die Ursachen auf 
der Wirkungsebene? 

 Zielerreichung 
 Probleme, Hinder-

nisse 

Tabelle INFRAS. Die Evaluationsfragen basieren auf dem Pflichtenheft, dem Evaluationsprogramm für die NRP sowie punktuellen Ergänzungen der 
Interreg-Verantwortlichen von Bund und Kantonen.  
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1.3. Methodisches Vorgehen 
Die Evaluation basiert auf einem dreistufigen Ansatz: einer Dokumentenanalyse, explorativen 

Einzelinterviews sowie Fokusgruppengesprächen mit Akteuren der Programm- und Projekt-

ebene. Das methodische Vorgehen und Grenzen der Evaluation im Überblick:  

 

Dokumentenanalyse 

Grundlage der Evaluation ist eine Dokumentenanalyse. Hierzu haben wir Programmdokumente 

zu Interreg VB (Alpine Space, NWE) und zur makroregionalen Strategie EUSALP sowie Beschrei-

bungen von Projekten mit Schweizer Beteiligung gesichtet. Weitere Informationsgrundlagen 

waren: die Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen ARE und SECO, verfügbare Controlling-Da-

ten sowie Evaluationen der Schweizer Beteiligung an früheren Förderperioden des Interreg-

Programms. Die Einordnung der Projektbeiträge zu den Zielen der Neuen Regionalpolitik ba-

siert im Wesentlichen auf den Antragsformularen von 15 Projekten, die im Rahmen des 1. und 

2. Calls des Interreg VB-Alpenraumprogramms aus Bundesmitteln kofinanziert werden1. Die 

Anträge wurden entlang der Wirkungsmodelle, die von ARE und SECO als Grundlage für Pro-

jekte der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit erarbeitet worden sind, analysiert. 

 

Interviews 

Um eingehende Informationen zum Konzept, der Umsetzung und den Wirkungen des Interreg-

Programms zu erhalten, haben wir Schlüsselakteure des Interreg-Programms aus der Schweiz 

interviewt: zwei Vertreterinnen des Bundes (ARE, SECO), eine Vertreterin auf kantonaler Ebene 

(Kanton Fribourg) sowie einen Vertreter der Projektebene (Schweizerische Arbeitsgemein-

schaft für Berggebiete, SAB). Die explorativen Interviews haben wir entlang eines teilstruktu-

rierten Gesprächsleitfadens telefonisch geführt, protokolliert und entsprechend der Evalua-

tionsfragen ausgewertet. Das Hintergrundwissen aus den Experteninterview erwies sich zudem 

für die Vorbereitung der Fokusgruppen als besonders nützlich.   

 

Fokusgruppen 

Kern der Informationserhebung bildeten drei Fokusgruppengespräche, an denen insgesamt 25 

Personen teilgenommen haben. Eine Fokusgruppe richtete sich primär an geladene Akteure 

der Programmebene, zwei Fokusgruppen an Akteure der Projektebene. Die Fokusgruppen er-

möglichten den teilnehmenden Akteuren, ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu Konzeption, 

Umsetzung und Wirkung des Interreg B-Programms und den Projekten auszutauschen. Im Vor-

                                                             
1 Projekte mit «klassischem» Zielbeitrag und Projekte von «nationaler strategischer Bedeutung». 
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feld hatten die Teilnehmenden einen Leitfaden mit Fragen und Thesen erhalten, entlang des-

sen die Gespräche strukturiert waren. Die Aussagen aus den Fokusgruppen haben wir ebenfalls 

protokolliert und entlang der Evaluationsfragen ausgewertet.  

 

Grenzen der Untersuchung 

Der vorliegende Schlussbericht fasst die Erkenntnisse auf Basis der genannten methodischen 

Vorgehensweise zusammen, evaluiert und bewertet diese. An dieser Stelle ist hervorzuheben, 

dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine verhältnismässig kleine Evaluation mit einge-

schränkt verfügbaren Mitteln handelt. Unter diesen Rahmenbedingungen war es beispiels-

wiese nicht möglich, alle relevanten Akteure  etwa der kantonalen Ebene  zu befragen. Eine 

vertiefte Analyse der Wirkungsebene war ebenfalls nur bedingt möglich. Die meisten Projekte 

befanden sich im Evaluationszeitraum zudem in der Anfangsphase ihrer Umsetzung. Diese Fak-

toren könnten die Repräsentativität der Aussagen, Einschätzungen und Bewertungen möglich-

erweise begrenzen. Vor diesem Hintergrund stösst die vorliegende Evaluation unserer Ein-

schätzung nach  insbesondere mit Blick auf die Bewertung der Wirkungen  an Grenzen.  
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2. Evaluationsgegenstand  die Schweizer Beteiligung an 
Interreg V B 

2.1. Überblick 
Im Fokus dieser Evaluation steht die Schweizer Beteiligung an dem Föderprogramm Interreg B. 

Was sind die Ziele des Programms, wer kann daran teilnehmen und wie werden Schweizer Ak-

teure finanziell unterstützt? Der Evaluationsgegenstand im Überblick:  

 

Ziel von Interreg B ist es, die transnationale Zusammenarbeit in Europa zu stärken 

Interreg B ist ein Instrument der Europäischen Union (EU) zur Förderung der transnationalen 

Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Es ist Teil eines europäischen 

Förderprogramms, das insgesamt drei Bereiche umfasst: Interreg A (grenzüberschreitend), In-

terreg B (transnational) und Interreg Europe (interregional). Aktuell läuft die fünfte Programm-

phase (2014-2020). Ziel von Interreg B ist es, die räumliche Integration grossräumiger europäi-

scher Regionen zu stärken. Die Fördergebiete erstrecken sich über mehrere Länder und Regio-

nen, die  etwa aufgrund ihrer geografischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten  vor ähnli-

chen Herausforderungen stehen. Die Schweiz beteiligt sich an zwei Interreg B-Programmen: 

«Alpine Space Programme» sowie «North-West Europe».  

 

Sowohl öffentliche als auch private Akteure können an Projekten teilnehmen 

Neben Gemeinden, kantonalen oder eidgenössischen Ämtern können auch Forschungsinstitute 

(z.B. Hochschulen), Verbände und Unternehmen an Projekten im Rahmen des Interreg B-Pro-

gramms teilnehmen. Im «Alpine Space Programme» können Akteure aus der Schweiz zudem 

die Führungsrolle in Projekten übernehmen («Lead partner»). Projektteams setzen sich in der 

Regel aus ca. zehn bis zwölf Partnern zusammen. Diese müssen aus mindestens vier verschie-

denen Ländern stammen.  

 

Schweizer Projektpartner werden primär im Rahmen der NRP finanziell unterstützt 

Im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) unterstützt der Bund die Schweizer Teilnahme an 

Programmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit. Schweizer Projektpartnerinnen 

und Projektpartner können für ihre Beteiligung an Interreg B aus diesem Budget finanziell un-

terstützt werden. Voraussetzung für eine solche Kofinanzierung ist, dass die Projekte entweder 

die Wertschöpfung in den Regionen steigern, die Wettbewerbsfähigkeit stärken oder von «na-

tionaler strategischer Bedeutung» sind. Erwartet wird auch eine Kofinanzierung seitens der 

Kantone. Eine formelle Zuständigkeit für Interreg B haben sie jedoch nicht. Projektpartnerinnen 
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und -partner aus EU-Mitgliedsstaaten erhalten eine Kofinanzierung über die EU (ARE 2018, In-

terreg Alpine Space 2018, regiosuisse 2018a, ARE 2014, ARE/SECO 2014).  

 

2.2. Mittelverwendung 
Per Ende 2017 sind insgesamt 20 Interreg V B-Projekte mit Schweizer Beteiligung zustande ge-

kommen, davon 18 im Alpenraumprogramm und zwei im Programm Nordwesteuropa (NWE). 

Wie die Mittel im Detail verwendet werden (Stand: Dezember 2017) erläutert dieses Kapitel.  

 

17 von 20 Projekten werden aus NRP-Mitteln mitfinanziert 

16 Projekte aus dem Alpenraumprogramm und ein Projekt aus dem Programm NWE werden 

durch Mittel aus der Neuen Regionalpolitik (NRP) mitfinanziert. Insgesamt wurden über die 

NRP bisher Mittel im Umfang von 1.65 Mio. CHF gesprochen. Dies entspricht 44 Prozent der 

Schweizer Beiträge für diese Projekte (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Zusammensetzung der Finanzbeiträge für die 17 Interreg V B-Projekte mit NRP-Finanzierung 
 

 

Werte in Mio. CHF und prozentual. 

Grafik INFRAS. Quelle: ARE (Projektübersicht) 

Mit den bisher gesprochenen 1.65 Mio. CHF aus der NRP wurden bis jetzt etwa 30 Prozent der 

insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel für die gesamte Programmperiode bis 2020 ver-

pflichtet. Insgesamt stehen für Interreg V B und URBACT2-Projekte aus der NRP 5.7 Mio. CHF 

zur Verfügung (Zusammenarbeitsvereinbarung SECO/ARE).  

Da die aktuelle Programmperiode noch bis 2020 läuft, werden weitere Projekte hinzukom-

men. Allerdings ist zu erwarten, dass bis Ende 2020 nicht die gesamten Mittel ausgeschöpft 

                                                             
2 Zum Zeitpunkt dieser Evaluation gibt es kein URBACT-Projekt mit Schweizer Beteiligung (ARE, 28.3.2018). 
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werden. Diese verbleiben im Fonds für Regionalentwicklung und können in Zukunft für weitere 

Projekte genutzt werden (schriftliche Auskunft Sébastien Rieben, ARE). 

 

Unterstützt werden Projekte mit NRP-Zielen und Zielen von national-strategischer Bedeutung 

Gestützt auf das Bundesgesetz über Regionalpolitik werden durch den Bund zwei Typen von 

Interreg B-Projekten mit Mitteln aus dem Fonds der NRP unterstützt: zum einen Projekte, die 

einen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einzelner Regionen leisten und deren 

Wertschöpfung erhöhen, zum anderen Projekte, die von nationaler strategischer Bedeutung 

sind. Den Kantonen und Dritten steht es frei, mit eigenen Mitteln sowie jener anderer Bundes-

ämter, Gemeinden, Unternehmen oder Stiftungen auch Projekte zu fördern, die keinen Beitrag 

zu den NRP-Zielen leisten. 

Eine Analyse der Mittelverwendung für diese zwei Ziele zeigt, dass bisher Projekte von na-

tionaler strategischer Bedeutung relativ stark vertreten sind, sowohl in der Anzahl der Projekte 

als auch im Umfang der Mittel (Abbildung 2). 

Abbildung 2: Aufteilung NRP-Mittel für Interreg V B nach Zielen (17 Projekte) 

 

Aufteilung der NRP-Mittel in klassische NRP-Bereiche (Stärkung Wettbewerbsfähigkeit) und solche von nationaler strategi-
scher Bedeutung. 

Grafik INFRAS. Quelle ARE 
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Etwa 55 Prozent der Mittel sind der klassischen NRP zuzuordnen, 41 Prozent der Mittel werden 

für Ziele von nationaler strategischer Bedeutung eingesetzt und 4 Prozent stehen für techni-

sche Unterstützung (in diesem Fall Umsetzung EUSALP) zur Verfügung.  

Die Mittel für Projekte von nationaler strategischer Bedeutung sind damit höher als in der 

Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen ARE und SECO. Demnach liegt der Richtwert für Mit-

tel von nationaler strategischer Bedeutung bei ca. 25 Prozent der insgesamt für Interreg B und 

URBACT verfügbaren Mittel. 
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3. Beitrag der Projekte zu den Zielen der Neuen Regionalpolitik 

Die Schweizer Teilnahme an Interreg erfolgt im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP). Die 

Projekte sollen zu den Zielen der NRP beitragen, namentlich zur Steigerung der Wertschöpfung 

und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Doch was ist der Beitrag der geförderten Interreg-Pro-

jekte zur Zielerreichung der Neuen Regionalpolitik? Im Fokus dieses Analysekapitels stehen die 

Antragsformulare von 15 Interreg-Projekten3, die im Rahmen des 1. und 2. Calls des Interreg 

VB-Alpenraumprogramms aus Bundesmitteln kofinanziert werden. Das Kapitel gliedert sich in 

zwei Abschnitte: Zunächst analysieren wir die Selbsteinschätzung der Antragssteller hinsichtlich 

der NRP-Kompatibilität. Basierend auf den Projektanträgen ordnen wir in einem zweiten Ab-

schnitt den Beitrag der geförderten Interreg-Projekte zur Zielerreichung der NRP ein und be-

werten ihn.  

 

3.1. Selbsteinschätzung der Projektträger 
Schweizer Projektpartner haben die Möglichkeit, für die Umsetzung ihres Interreg-Projekts 

eine finanzielle Förderung aus Bundesmitteln (NRP) zu erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass 

das Projekt mit der NRP kompatibel oder von nationaler strategischer Bedeutung ist (ARE/SECO 

2014). Um eine finanzielle Förderung zu erhalten, muss sich das Projekt mit mindestens einem 

der fünf Hauptthemen der NRP respektive mindestens einem von sieben Themen von national 

strategischer Bedeutung befassen.  

Das ARE prüft, ob eine finanzielle Förderung im Rahmen der NRP gerechtfertigt ist. Hierzu 

muss der Antrag darlegen, inwiefern das entsprechende Interreg-Projekt zum übergeordneten 

Ziel der NRP beiträgt und/oder weshalb es von nationalem strategischem Interesse ist (vgl. An-

nex 2: Projektbeschreibungen und Zielbeitrag). Das SECO wiederum stellt auf Basis dieses An-

trags die Auszahlung der Fördergelder an die Projektträger sicher (ARE/SECO 2014).  

Wo sehen die Antragssteller die Schwerpunkte ihrer Projekte? Die Abbildung 3 stellt dar, 

welche Themen in den analysierten Förderanträgen wie oft genannt wurden. Es wird unter-

schiedenen zwischen Projekten, deren Zielbeitrag als «klassisch» eingestuft wurde (blau, n=7) 

und Projekten, die aufgrund ihrer «nationalen strategischen Bedeutung» gefördert werden 

(orange, n=7)4.  

                                                             
3 AlpBioNet2030, AlpFoodWay, Care4Tech, C-TEMAlp, GRETA, HyMoCares, IMEAS, INTESI, PEACE Alps, PlurAlps, RockTheAlps, 
S3-4AlpClusters, ScaleUpAlps, SPARE, The4Bees. I -Programms 
analysiert. Ein Überblick aller Projekte, die im Rahmen des 1. und 2. Calls der Interreg VB Förderperiode (Alpine Space und 
NWE) gefördert werden, befindet sich in Annex 1.   
4 Insgesamt 14 der analysierten Antragsformulare enthalten Informationen zu den Selbsteinschätzungen der Projektträger. Der 
vorliegende Antrag des Projekts «SPARE» ist individuell verfasst (kein Antragsformular wie in den anderen Projekten).  
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Abbildung 3: Selbsteinschätzungen der Antragssteller zur NRP-Kompatibilität respektive zur nationalen stra-
tegischen Bedeutung ihres Projekts 

 

Die Zahlen beziehen sich auf die Anzahl Nennungen in 14 Antragsformularen des 1. und 2. Calls von Interreg VB Alpenraum. 
Blau: Selbsteinschätzung von Projektträgern, deren Projekt-Zielbeitrag als «klassisch» eingestuft worden ist (n=7). 
Orange: Selbsteinschätzung von Projektträgern, deren Projekt-Zielbeitrag von «nationaler strategischer Bedeutung ist (n=7). 
Mehrere Antworten möglich. 

Grafik INFRAS. Anträge auf Kofinanzierung Bund (NRP), Interreg VB Alpenraum. 

 

Klassische Projekte: Verbesserung der Innovation und Kompetitivität sowie internationale 

Vernetzung sind die meist genannten NRP-Hauptthemen 

Die Analyse der sieben Antragsformulare von Projekten, deren Zielbeitrag als «klassisch» ein-

gestuft wurde, zeigt, dass die meisten Antragssteller die Schwerpunkte ihrer Projekte in der 

«Verbesserung der Innovation und der Kompetitivität» und in der «internationalen Vernetzung 

von Schweizer Unternehmen» sehen. Vier der sieben Projekte sehen zudem einen Schwer-

punkt in der «Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Regionen und deren Rah-

menbedingungen». Im Vergleich: Das NRP-Hauptthema «Generierung von Wertschöpfung aus 

natürlichen Ressourcen und kulturellen Gütern» wird gemäss den analysierten Antragsformula-

ren lediglich in einem Projekt mit «klassischem» Zielbeitrag behandelt.  
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Projekte von nationaler strategischer Bedeutung: «Grundversorgung» und «Ressourcenma-

nagement» sind die am häufigsten genannten Hauptthemen 

«Grundversorgung» und «Ressourcenmanagement» sind die am häufigsten genannten The-

men, mit denen sich die Projekte, deren Zielbeitrag als von «nationaler strategischer Bedeu-

tung» eingestuft wurde, befassen: insgesamt vier Mal wurden diese beiden Themen in den sie-

ben Projekten von national strategischer Bedeutung angekreuzt. Die Themenfelder « Low-car-

bon -Mobilität und Transport» und «Angebotsstruktur im Tourismus» sind hingegen weniger 

vertreten.   

 

Die meisten Antragssteller sehen mehrere Hauptthemen in ihrem Projekt erfüllt 

Der Grossteil der Projektträger sehen mehrere der für die Förderung relevanten Themen in ih-

rem Projekt erfüllt. Lediglich zwei Antragssteller, deren Zielbeitrag als «klassisch» eingestuft 

worden ist, haben bei den NRP-Hauptthemen nur einen der fünf vorgegebenen Schwerpunkte 

angekreuzt. Alle anderen Antragssteller dieser Gruppe haben in dieser Kategorie mindestens 

zwei oder mehr Themen als relevant angegeben. Die Selbsteinschätzung der Projekte, die auf-

grund ihrer «nationaler strategischen Bedeutung» gefördert werden, ergibt ein ähnliches Mus-

ter: Gemäss der sieben analysierten Anträge sehen fünf Projektträger durch ihr Projekt mehr 

als ein Thema von nationaler Bedeutung erfüllt.  

 

3.2. Einschätzung der Projekte  
Welchen Beitrag leisten die geförderten Interreg-Projekte zu den Zielen der NRP, respektive 

inwiefern sind sie von nationaler strategischer Bedeutung? Diese Einschätzung seitens des Eva-

luationsteams basiert auf den Projektanträgen, den Wirkungsmodellen, die ARE und SECO als 

Grundlage für Projekte der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit erarbeitet haben, der 

Zusammenarbeitsvereinbarung von ARE und SECO sowie der vom ARE formulierten Begrün-

dung für die Verwendung von NRP-Mitteln (vgl. Annex 2). Da sich die Einschätzung ausschliess-

lich auf Anträgen und Planungsdokumenten abstützt und nicht die tatsächliche Umsetzung be-

rücksichtigen kann, können wir Hinweise zum Zielbeitrag geben, aber keine abschliessende Be-

wertung vornehmen. 

 

Ein Grossteil der Antragssteller legt den Beitrag der Projekte zu den NRP-Zielen plausibel dar 

 Klassisch: Alle Projektträger nehmen in ihren Anträgen Bezug auf den Beitrag ihres Projekts 

zur Neuen Regionalpolitik. Ein Grossteil der Antragssteller beschreibt nachvollziehbar, wes-

halb ihr Projekt zur Neuen Regionalpolitik beiträgt. Sie erläutern die angekreuzten Schwer-

punkte konkret und rechtfertigen diese plausibel. Viele Akteure setzen in ihren Projekten auf 

Schwerpunkte und Ziele, welche zu den Wirkungsmodellen passen. Beispielsweise betonen 
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mehrere Antragssteller Möglichkeiten zu transnationalen Austauschplattformen, überregio-

nalen Wissenstransfers und die Stärkung von KMUs innerhalb ihres jeweiligen Projekts. Auf-

fallend ist, dass Projekte, die sich auf einzelne NRP-Ziele konzentrieren, die anvisierten Ziel-

beiträge etwas besser darlegen können als solche, die thematisch sehr breit gefächert sind. 

Die Konzentration auf einzelne Ziele sorgt für Klarheit. Dagegen erscheint in einzelnen An-

tragsformularen mit verschiedenen Hauptthemen der konkrete Bezug zur NRP teilweise et-

was schwammig. 

 National strategisch: Die meisten Anträge dieser Kategorie nehmen konkret Bezug auf die 

angekreuzten Themen. Viele Antragssteller nennen und erläutern Schlagbegriffe, die mit 

Blick auf die nationalen strategischen Ziele von Bedeutung sind (z.B. Grundversorgung, Res-

sourcenmanagement). Auffallend ist, dass sich mehrere Anträge dieser Gruppe in ihren Er-

läuterungen auch auf die Hauptthemen der NRP beziehen.  

 

Die Elemente aus den Wirkungsmodellen spiegeln sich in den Projektanträgen wider 

 Klassisch: Alle geförderten Projekte setzen auf Hauptthemen, Projektinhalte und Umset-

zungsmethoden, die mit den Wirkungsmodellen kompatibel sind. So gehen die Antragsstel-

ler auf konkrete Output- respektive Outcome-Ziele ein: sie unterstreichen beispielsweise 

die möglichen Vermarktungspotenziale innovativer Produkte, die im Rahmen der Projekte 

entwickelt werden sollen, aber auch den Wert traditioneller Produkte, etwa im kulinari-

schen Bereich. Unterschiede bestehen darin, wie vertieft die entsprechenden Outcome- 

und Output-Ziele thematisiert werden. Vergleichsweise häufig werden Faktoren wie Vernet-

zung oder Austausch hervorgehoben: So sollen etwa transnationale Netzwerke und Koope-

rationsmodelle zur Innovationsfähigkeit von Schweizer Unternehmen beitragen oder die 

Wettbewerbsfähigkeit von KMU stärken. Die Betonung solcher Elemente ist insofern nach-

vollziehbar, als dass Vernetzung und Kooperation in Interreg-Projekten immer der Weg ist, 

um bestmögliche Resultate zu erzielen.  

 National strategisch: In den meisten Anträgen diese Gruppe spiegeln sich die zentralen 

Merkmale aus dem entsprechenden Wirkungsmodell von ARE und SECO deutlich wider. So 

betonen mehrere Projekte beispielsweise explizit die Relevanz ihrer Projekte für nationale 

Strategien. In einigen Anträgen wird zudem hervorgehoben, inwiefern auch andere Akteure 

von den Erkenntnissen ihrer Projekte profitieren können.  

 

Die Einschätzungen des ARE, weshalb eine finanzielle Förderung der Projekte aus NRP-Mit-

teln gerechtfertigt sei, erscheinen nachvollziehbar und auf den Punkt gebracht 

Damit das SECO Auszahlungen an die Projekte auslösen kann, muss das ARE die Förderfähigkeit 

der Projekte begründen (ARE/SECO 2014, siehe Begründungen in Annex 2).  
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 Klassisch: Die Begründung des ARE, weshalb die Förderung der  als klassisch eingestuften 

Projekte gerechtfertigt sei  ist mit Blick auf die analysierten Projektanträge nachvollzieh-

bar. Das ARE greift darin zentrale Stichwörter aus den Antragsformularen auf, die hinsicht-

lich der Wirkungsmodelle relevant sind («kulturelle Werte», «Innovation», «Wettbewerbs-

fähigkeit»). Die Begründungen sind auf den Punkt gebracht, klar aus den Projektanträgen 

hergeleitet und nehmen teilweise auch konkret Bezug auf Zielformulierungen aus den Wir-

kungsmodellen oder einzelne Erläuterungen aus den Antragsformularen («Das Projekt ist 

 

 National strategisch: Die Einschätzungen des ARE zur Begründung der Projektförderung sind 

plausibel. Die Argumentation orientiert sich an den Ausführungen in den Antragsformularen 

und hebt in vielen Fällen den Beitrag der Projekte für nationale Strategien hervor. So ver-

weisen die Begründungstexte des ARE häufig auf nationale Politiken wie die «Energiestrate-

gie 2050» oder die «Strategie Nachhaltige Entwicklung» (2016-2019). 

 

Insgesamt kommen wir aufgrund der Analyse der Projektanträge somit zum Schluss, dass die 

Projektanträge den Beitrag ihrer Projekte zu den Zielen der NRP plausibel darlegen und das 

ARE die Förderfähigkeit der Projekte nachvollziehbar begründet. Es ist deshalb nach unserer 

Einschätzung gerechtfertigt, dass diese Projekte mit NRP-Mitteln gefördert werden. 
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4. Ergebnisse der Experteninterviews und Fokusgruppen  

Das folgende Kapitel fasst zentrale Ergebnisse der explorativen Experteninterviews und der Fo-

kusgruppen zusammen. Die Kernaussagen der befragten Akteure der Programm- und Projekt-

ebene gliedern sich entlang der drei Evaluationsebenen Konzept, Umsetzung und Wirkung.  

 

4.1. Konzept 
Wie beurteilen die Akteure der Programm- und Projektebene die Konzeption von Interreg B in 

der Schweiz? Im Fokus steht die Integration des europäischen Förderprogramms in die Neue 

Regionalpolitik, das Verhältnis von Anforderung der EU und der Schweiz sowie die Verknüpfung 

von EUSALP mit dem Alpenraumprogramm.  

 

Die Integration von Interreg in die NRP wird kontrovers beurteilt 

Die Integration von Interreg B in die NRP (vgl. Kapitel 2) wird von den befragten Akteuren kont-

rovers beurteilt: insbesondere hinsichtlich der konzeptionellen Verknüpfung unterscheiden 

sich die Ansichten der Projektträger von denen der Bundes- und Kantonsvertreter.  

 

Aus Sicht der Vertreterinnen und Vertreter der Programmebene (Bund und Kantone) hat sich 

die Integration von Interreg V B in die Neue Regionalpolitik mittlerweile gut etabliert. 

 Seit Interreg IV habe eine Konsolidierung und Festigung stattgefunden. Die Akteure würden 

die NRP besser kennen. Es sei klarer, was die Projekte erfüllen müssten, damit sie NRP-kom-

patibel seien. Die Befragten sind der Ansicht, dass die Interreg-Finanzierung ohne Integra-

tion in die NRP auf unsicheren Füssen stünde. Die Integration wird deshalb als nötig oder 

sogar als Glücksfall erachtet. 

 Dass seit Interreg V die Bundesmittel analog zu den Laufzeiten des Interreg B-Programmes 

nun über sieben Jahre gesprochen werden anstatt wie bisher über vier Jahre (analog der 

NRP), wird positiv hervorgehoben. Im Vergleich zu vorher erleichtere diese Umstellung die 

Arbeit. 

 Die Integration in die NRP hat aus Sicht der befragten kantonalen Vertreter den Vorteil, 

dass sie eine selektive Projektauswahl sicherstelle. Als schwierig werde empfunden, dass 

die thematische Ausrichtung von Interreg breiter als die der NRP gestaltet sei. Viele Projekt-

anfragen würden nicht oder nur bedingt mit den Zielen der NRP übereinstimmen. 

 Der Bund habe für Interreg B von Gesetzes wegen mehr Möglichkeiten, Projekte ausserhalb 

der NRP-Zielsetzung zu unterstützen. Beispielsweise können Projekte auch dann gefördert 

werden, wenn sie von «nationaler-strategischer Bedeutung» sind.   
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Auf Projektebene äussern sich mehrere Projektpartner kritisch zur Integration von Interreg B in 

die NRP. Während die einen dafür plädieren, Interreg B ganz aus der NRP herauszulösen, spre-

chen sich andere für eine flexiblere Umsetzung aus. 

 Die NRP-Fokussierung wird teilweise als hinderlich wahrgenommen. Dies betrifft vor allem 

den Anspruch, ökonomische Wirkungen nachweisen zu müssen  allen voran die Wert-

schöpfung. Häufig seien die Wirkungen von Interreg B-Projekten jedoch nicht in konkreten 

Zahlen wie etwa der Anzahl geschaffener Arbeitsplätze messbar, sondern erst auf lange 

Sicht zu erkennen. Viele Projekte  vor allem im Umweltbereich  seien zudem weniger auf 

die Wertschöpfung an sich ausgelegt. Im Vordergrund stünde vielmehr die langfristige Ver-

meidung von Umweltbelastungen.  

 Konzeptionell als Vorteil erachtet wird aus Sicht der Projektebene, dass den Schweizer Part-

ner im Rahmen von Interreg V B insofern gewisse Freiräume zugestanden würden, als dass 

Projekte von «nationaler strategischer Bedeutung» unterstützt werden können.  

 Angesichts der NRP-Ziele sei es teilweise schwierig, Partner aus anderen Kantonen für Pro-

jekte zu gewinnen. Vereinzelt wird empfunden, dass in der NRP primär jeder Kanton auf 

sich schaue, während Interreg darauf abziele, über Grenzen hinweg miteinander zusam-

menzuarbeiten. Konzeptionell führe das zu gewissen Friktionen. 

 

Wenig Friktionen zwischen EU- und CH-Anforderungen aus Sicht der Befragten 

Friktionen zwischen den Schweizer Zielen der NRP und den Zielen der europäischen Partner 

seien unter Interreg V eher seltener als unter Interreg IV, da auch die EU seit Interreg V stärker 

auf wirtschaftliche Themen setze. Konzeptionell würden sich die Perspektiven der Schweiz und 

der EU eher angleichen, was Probleme auf dieser Ebene tendenziell reduziere. Man müsse aber 

berücksichtigen, dass der Handlungsspielraum auf Schweizer Seite beschränkt sei. Eine Aus-

wahl möglicher Programmprioritäten werde von Brüssel vorgegeben. Die Schweiz könne nur 

darauf hinwirken, dass die ausgewählten Prioritäten der NRP nicht völlig entgegenstünden.  

 

Viele befragte Projektträger wünschen sich höhere Kofinanzierung 

Für Projektpartner aus EU-Mitgliedstaaten liegt der Kofinanzierungsanteil im «Alpine Space 

Programme» bei 85 Prozent. Die meisten Schweizer Projektpartner würden im Rahmen der Fi-

nanzierung durch den Bund lediglich eine Förderung von rund 50 Prozent der Projektkosten er-

halten.5 Aus Sicht vieler der befragten Projektträger wäre es wünschenswert, wenn dieser Kon-

finanzierungsanteil seitens des Bundes erhöht werden würde.  

                                                             
5 Der Kofinanzierungsanteil des Bundes (NRP plus weitere Mittel von Bundesämtern) liegt bei 51%, dazu kommen aber noch die 
Finanzbeiträge der Kantone, die zurzeit 28% der Finanzbeiträge für Interreg V B betragen. Siehe Abbildung 1. 
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Seitens der Akteure auf Bundes- und Kantonsebene wird dies anders gesehen: Bei einem 

Kofinanzierungsanteil von 85 Prozent bestehe ein höheres Risiko, dass Akteure nur des Geldes 

wegen Interreg-Projekte durchführten. Bei Schweizer Partnern könne man sich hingegen sicher 

sein, dass sie tatsächlich wegen der Projektinhalte am Interreg-Programm teilnähmen.  

 

Diffuse Positionen zur Verknüpfung von EUSALP und dem Alpenraumprogramm  

Die Verknüpfung der EUSALP-Strategie mit dem Alpenraum-Programm wird von den befragten 

Akteuren heterogen beurteilt. Die Grundidee von EUSALP wird generell positiv betrachtet. Kri-

tisiert wird teilweise, wie die Strategie mit dem Alpenraum verknüpft sei.  

 

Die makroregionale Strategie für den Alpenraum EUSALP ist ein Instrument der Kohäsions- 

und Strukturpolitik der EU. Ziel des transnationalen Instruments ist es, zur wirtschaftlichen, so-

zialen und territorialen Kohäsion spezifischer geographischer Gebiete beizutragen. So sind die 

Länder und Regionen im Alpenraum angesichts vergleichbarer ökonomischer, geographischer 

und sozialer Bedingungen  beispielsweise in den Bereichen der Standortförderung, Klimawan-

del, Energie oder Verkehr  mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Um diese Heraus-

forderungen koordiniert anzugehen, soll die 2015 genehmigte Strategie EUSALP übergeordnete 

Prioritären und Aktionsfelder definieren und somit eine verstärkte Kooperation im Alpenraum 

ermöglichen. Unter anderem sollen ein gerechterer Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, eine 

nachhaltige interne und externe Anbindung sowie zuverlässige Energielösungen geschaffen 

werden (ARE 2017, regiosuisse 2018b). Die Umsetzung der Strategie EUSALP ist über das Pro-

jekt «AlpGov» mit dem Interreg B-Programm verknüpft. Das Projekt zielt darauf ab, «geeignete 

Governance-Strukturen und Mechanismen auf Ebene von Aktionsgruppen» zu entwickeln und 

zu testen und somit eine Vorreiter-Rolle für makronationale Strategien einzunehmen (ARE 

2017: 8). In den Aktionsgruppen im Rahmen des Interreg B-Projekts «AlpGov» sind mehrere In-

stitutionen aus der Schweiz vertreten (regiosuisse 2018b).  

 

Positiv aus Sicht des Bundes sei, dass erfahrene Interreg-Akteure aus der Schweiz in Aktions-

gruppen bei EUSALP bzw. als Projektpartner bei «AlpGov» vertreten seien. Es sei früh darauf 

geachtet worden, dass Schweizer Partner mit Projekterfahrung vertreten seien. Regelmässige 

Sitzungen und Netzwerkveranstaltungen würden dazu beitragen, die Strategie besser mit dem 

Alpenraumprogramm zu vereinbaren. Einige Akteure der Projektebene empfinden es als kri-

tisch, dass die Mittel zur Finanzierung des «AlpGov»-Projekts aus dem Budget des Alpenraum-

programms verwendet würden. Somit seien Ressourcen gebunden, die für andere Projekte feh-

len würden. Die Verknüpfung des Alpenraumprogramms und EUSALP  in ihrem gegenwärtigen 

Ausmass  sei auf langfristige Sicht zu hinterfragen.   
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Optimierungsmöglichkeiten werden insbesondere in der künftigen strategischen Ausrich-

tung von EUSALP gesehen. Entscheidend sei, dass die Strategie künftig  unabhängig von der 

Finanzierung  auf gleicher Augenhöhe mit dem ASP agieren könne. In der künftigen Pro-

grammperiode sei ein gemeinsamer Startpunkt notwendig. EUSALP müsse klar vom Alpen-

raumprogramm abgegrenzt werden: in einem integrierten Format entweder zweigleisig  oder 

vollständig getrennt voneinander. Andererseits wird aber auch angeregt, dass EUSALP künftig 

besser mit dem Alpenraumprogramm verknüpft werden könnte, indem Projekte und Stossrich-

tungen noch stärker auf die Ziele von EUSALP ausgerichtet respektive sich auf diese beziehen 

würden. In der aktuellen Förderperiode sei dies nur bedingt möglich, da das Alpenraumpro-

gramm vor der Erarbeitung der Strategie EUSALP konzipiert worden sei.  

 

4.2. Umsetzung 
Wie funktioniert die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure, die Umsetzung der Projekte 

und die Kommunikation aus Sicht der befragten Akteure der Programm- und Projektebene in 

der Praxis? Dieser Abschnitt fasst die Aussagen und Einschätzungen zusammen.  

 

Angesichts europakritischer Ausgangslage hohe Zufriedenheit des Bundes mit Anzahl und 

Qualität der Interreg-Projekte 

Der Umfang der gegenwärtigen Beteiligung von Schweizer Projektpartnern am Interreg B-Pro-

gramm ist aus Sicht des Bundes zum jetzigen Zeitpunkt positiv. Mit der Anzahl der Projekte sei 

man sehr zufrieden. Zu Beginn der Förderperiode von Interreg V B habe man sich angesichts 

europakritischer Haltungen in der politischen Diskussion Sorgen gemacht, ob Projekte mit 

Schweizer Beteiligungen zustande kämen  umso erfreulicher sei die gegenwärtige Entwick-

lung. Auch wenn derzeit weiterhin Budget zur Verfügung stehe: eine Förderung von Projekten 

nur um des Ausschöpfens von finanziellen Mitteln willens, sei nicht erwünscht.  

 

Positive Zusammenarbeit zwischen ARE und SECO aus Sicht der Beteiligten  

Gut eingespielt und konstruktiv  so empfinden die befragten verantwortlichen Akteure der 

Bundesebene die Zusammenarbeit miteinander. Die Kooperation zwischen dem SECO, als 

hauptverantwortliche Bundesstelle für die Umsetzung der NRP, und dem ARE, als hauptverant-

wortliche Bundesstelle für die Teilnahme der Schweiz, funktioniere sehr gut und vertrauens-

voll. Es bestehe ein gutes Verständnis für die Schwerpunkte des jeweils anderen  Regionalpoli-

tik und Europäische Territoriale Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeitsvereinbarung sei genü-

gend flexibel und werde auch so gelebt. Angesichts der langjährigen Erfahrungen sei es indes 

eine Herausforderung für die Zukunft, dass dieses gemeinsame Wissen fortlaufend Bestand 

habe.  
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Die Schweizer Projektpartner fühlen sich durch den Bund sehr gut betreut  

Die befragten Akteure auf Projektebene beurteilen die Zusammenarbeit mit dem ARE durch-

wegs positiv: Die Verantwortlichen auf Bundesebene seien sehr engagiert und proaktiv, die Be-

treuung wird als unterstützend, unbürokratisch und pragmatisch wahrgenommen. Dass be-

kannt sei, wer auf Bundesebene für Interreg zuständig ist, wird von den Befragten ausdrücklich 

geschätzt. Viele Akteure der Projektebene seien bereits in einem frühen Stadium der Interreg 

B-Förderperiode über anstehende «Calls» und relevante Themenfelder informiert worden. 

Mehrere befragte Projektpartner betonen, dass sie ohne die gezielte Ansprache durch das ARE 

vermutlich nichts von Interreg und den damit einhergehenden Fördermöglichkeiten gewusst 

hätten. Positiv hervorgehoben wird zudem, dass das ARE bei Bedarf Ansprechpartner der kan-

tonalen Ebene vermittelt und bei der Erarbeitung von Finanzierungsmodellen beratend zur 

Seite steht. Vereinzelt wünschen sich die Projektpartner eine stärkere Präsenz des SECO. So 

wird unter anderem angeregt, dass das SECO mehr mit den Projektpartnern interagiere  bei-

spielsweise im Rahmen von Veranstaltungen, bei denen Interreg-Partner anwesend seien. In 

anderen Bundesstellen als dem ARE oder SECO sei das Programm Interreg hingegen vermutlich 

weitgehend unbekannt  hier gebe es Informationsbedarf. 

 

 

Die Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Stellen auf kantonaler Ebene im Rahmen des 

Interreg-Programms wird von den befragten Projektträgern unterschiedlich empfunden: Einige 

Kantone stünden dem europäischen Förderprogramm eher passiv gegenüber, andere hingegen 

seien sehr engagiert. Die Zuständigkeiten, Abläufe und Entscheidungsprozesse würden sich 

teilweise von Kanton zu Kanton unterscheiden  vereinzelt erschwere das die Zusammenarbeit. 

Wie hoch der politische Rückhalt innerhalb der Kantone für das europäische Förderprogramm 

Interreg sei, wird aus Sicht mehrerer befragter Projektträger als mitentscheidender Faktor für 

das Engagement vieler Kantone eingestuft: In einigen Fällen  etwa in Grenzregionen  sei man 

sich des Mehrwerts der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit durchaus bewusst. Koordina-

tionsstellen wie etwa «Regio Basiliensis» in Basel würden dabei helfen, diesen Mehrwert her-

vorzuheben. In anderen Kantonen sei hingegen eher weniger politischer Rückhalt für das euro-

päische Förderprogramm spürbar und eine dauerhafte Unterstützung fehle.   

 

Langjährige Erfahrungen mit kantonalen Vertretern werden als vorteilhaft erachtet 

Für den Erfolg der Zusammenarbeit mit Kantonsebene im Rahmen des Interreg-Programms 

wird das zuständige Personal aus Sicht vieler befragter Akteure als zentral erachtet. Vor allem 
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bei personellen Fluktuationen innerhalb der Kantone sei die Zusammenarbeit mit den zuständi-

gen Stellen schwierig: Einzelne befragte Projektträger heben hervor, dass oft unklar sei, wer als 

Ansprechperson bei Interreg-Projekten zuständig ist. Bei Personalwechseln fehle vereinzelt das 

Vorwissen zu dem Förderprogramm. In einigen Fällen vermuten einzelne befragte Akteure der 

Projektebene einen mangelnden internen Austausch innerhalb der Kantone zu Interreg. Andere 

befragte Akteure betonen hingegen ihre positiven Erfahrungen mit bestimmten Kantonen: die 

langjährige Zusammenarbeit im Rahmen von Interreg würde sich auszeichnen. Die NRP-Fach-

stellen der Kantone sind laut den Aussagen einzelner Akteure teilweise nicht primärer An-

sprechpartner für Interreg-Projekte: Stattdessen würde jeweils mit den Abteilungen zusam-

mengearbeitet werden, die für das spezifische Projektthema inhaltlich zuständig seien.  

 

Vorgehen der Kantone bei Projektfinanzierung wird teilweise als schwierig empfunden 

Laut mehreren befragten Akteuren der Projektebene sei vor allem die Zusammenarbeit mit 

den Kantonen in der Antragsphase von Interreg-Projekten kritisch. Teilweise bestehe der Ein-

druck, dass diesen die Unterschiede zwischen Interreg A und Interreg B nicht klar seien. Verein-

zelt wird geschildert, dass es sehr lange gedauert habe, bis die Finanzierung eines möglichen 

Projektes seitens der Kantone gesichert gewesen sei und es entsprechend lange unsicher ge-

wesen sei, ob das Projekt überhaupt zustande komme. Aus Sicht des Bundes und der Kantone 

wird dem entgegnet, dass man im föderalem System keine Harmonisierung der Prozesse durch-

setzen könne, die Entscheidungsschritte seien von Kanton zu Kanton verschieden.  

 

Massvolle administrative Anforderungen in der Schweiz aus Perspektive der Projektträger  

Während die Antragsphase von den befragten Akteuren der Projektebene in den Fokusgruppen 

tendenziell als kompliziert beschrieben wurde, wird die Umsetzung im Projektalltag aus admi-

nistrativer Sicht als vergleichsweise unbürokratisch empfunden: Im Gegensatz zu vielen Part-

nern aus EU-Ländern im Alpenraumprogramm seien die Controlling-Anforderungen in der 

Schweiz niedriger als in der EU. Im Zuge der Projektimplementierung müssten Schweizer Pro-

jektpartner vergleichsweise wenig Aufwand für Reportings betreiben. Dadurch könnten viel 

mehr Mittel in die eigentliche Projektumsetzung fliessen, wie von mehreren befragten Projekt-

trägern in den Gesprächen ausdrücklich lobend hervorgehoben worden ist. Aus administrativer 

Hinsicht etwas kompliziert empfunden wird, dass Schweizer Leadpartner innerhalb der Pro-

jekte auf europäische Partner angewiesen seien, die die Abwicklung des European Regional De-

velopment Funds (ERDF) übernehmen. 
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Projektträger sehen teilweise ungleiche Rahmenbedingungen im Vergleich zu EU-Partnern  

Bei der Finanzierung der Interreg B-Projekte sehen einige befragte Projektträger teilweise un-

gleiche Rahmenbedingungen im Vergleich zu ihren Partnern aus den EU-Mitgliedstaaten gege-

ben: Neben einem höheren Kofinanzierungsanteil (vgl. Kapitel 4.1) wünschen sich vereinzelte 

befragte Projektpartner, dass insbesondere Leadpartner die Projektvorbereitung abrechnen 

könnten. Seitens Bund wird dem entgegnet, dass im Gegenzug der administrative und bürokra-

tische Aufwand für Schweizer Partner im Verlauf der Projektumsetzung verhältnismässig gering 

ausfalle. Des Weiteren bestünde eine gewisse Flexibilität bei der Verbuchung des Aufwands für 

Projektanträge als Eigenleistung. Der erforderliche höhere Anteil an Eigenmitteln sei bewusst 

gewollt (vgl. Kapitel 4.1).  

 

Vor allem aus Sicht des Hochschulumfelds erscheinen Interreg-Projekte attraktiv 

Viele Schweizer Projektpartner stammen aus dem Hochschulumfeld (vorwiegend Fachhoch-

schulen). Vertreten sind zudem auch staatliche bzw. staatsnahe Institutionen wie Stiftungen 

oder Vereine, an denen verschiedene Gebietskörperschaften (Gemeinden, Kantone) beteiligt 

sind. Nach Einschätzung der befragten Akteure der Programmebene ist Interreg V B für Private 

wenig attraktiv: der Aufwand sei vermutlich zu gross, das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei unklar. 

Eine stärkere Beteiligung von Privaten wird von den Befragten ambivalent beurteilt: Einerseits 

wäre es erwünscht, wenn sich weitere Akteure beteiligen würden, die etwas zu bieten hätten. 

Andererseits wäre dies eine Gratwanderung: Einzelbetriebsförderung sei weder erwünscht 

noch mit der NRP kompatibel.  

 

Projektträger empfinden die Einstiegshürden für «Interreg-Neulinge» teilweise als hoch 

Einige befragte Projektträger weisen darauf hin, dass der Zugang zum Interreg-Programm von 

vielen «Newcomern» möglicherweise als schwierig empfunden werde. Viele Projektpartner 

würden dem Förderprogramm über mehrere Phasen hinweg treu bleiben, was die Zusammen-

arbeit bei bestehenden Partnerschaften zwar erleichtern, von Interreg-Neulingen hingegen als 

«geschlossener Club» wahrgenommen würde. Um zu vermeiden, dass Akteure mit langjähriger 

Interreg-Erfahrung etwa in der Antragsphase im Vorteil sind, sollten neue Akteure aus Sicht 

einzelner Befragter verstärkt gefördert und gecoacht werden. Als eine vielversprechende Mög-

lichkeit wird von einigen Akteuren vorgeschlagen, Projektideen zu pitchen: dadurch werde 

deutlich, welche Akteure teilnehmen  und welche Projektthemen eventuell spannend sein 

könnten.  
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Verbesserungsbedarf in der Kommunikation von Interreg-Projekten  

Einige befragte Akteure fänden es wünschenswert, wenn Interreg bekannter wäre  andere se-

hen das weniger kritisch. Entscheidend sei letztlich der Erfolg des eigentlichen Projekts. Bei po-

litischen Akteuren sei die Bekanntheit des europäischen Förderprogramms stark personenab-

hängig. Teilweise müsse man immer wieder aufs Neue den Nutzen von Interreg erklären. Insge-

samt sei die Kommunikation abhängig von der Ebene: In den Regionen beispielsweise könne 

die fachliche Schiene von grösserem Interesse sein als die Tatsache, dass das Projekt im Rah-

men des Interreg-Programms laufe.  

Ob Bund und Kantone Netzwerk-Treffen mit Schweizer Interreg-Akteuren organisieren soll-

ten, wird von den befragten Akteuren der Projektebene geteilt gesehen: Aus Sicht mehrerer 

Projektpartner müssten solche Treffen fachlich begründet sein.  

In den Fokusgruppengesprächen haben die befragten Akteure der Projektebene u.a. fol-

gende Optimierungsmöglichkeiten genannt: 

 Innerhalb der eigenen Institution der Projektträger könnten «Interreg-Coaches» als An-

sprechpartner für Fragen zum Förderprogramm zur Verfügung stehen. 

 Nach aussen hin könnten repräsentative Erfolgsgeschichten und Anekdoten zu Interreg-Pro-

jekten  etwa zu erfolgreicher Zusammenarbeit und Vernetzung  verstärkt kommuniziert 

werden. 

 Gegenüber Schweizer Akteuren sollte deutlicher kommuniziert werden, wie verhältnismäs-

sig unbürokratisch Interreg-Projekte für sie seien. 

 

In der Fokusgruppe der Programmebene wurde zudem angeregt, die Ergebnisse der Projekte 

vereinfacht darzustellen. Ein Hindernis in der Kommunikation sei oft, dass Projektbeschreibun-

gen häufig lediglich auf Englisch zur Verfügung stünden und sehr technisch dargestellt seien. 

Des Weiteren wurde angemerkt, dass soziale Medien zur Kommunikation von Interreg ver-

stärkt genutzt werden  dies sei jedoch mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden.  

 

4.3. Wirkungen 
Was ist aus Sicht der Befragten der konkrete Mehrwert von Interreg B-Projekten? Dieser Ab-

schnitt fasst die zentralen Aussagen zu den Wirkungen zusammen. Im Fokus stehen die inter-

nationale Vernetzung, die ökonomische Wertschöpfung sowie die Beurteilung der Wirkungen. 
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Internationale Vernetzung und gemeinsame Problemlösungen als zentrale Mehrwerte 

Sich international zu vernetzen, gemeinsame Problemlösungen zu entwickeln und über Gren-

zen hinweg zu kooperieren: das sind laut den befragten Akteuren die zentralen Mehrwerte des 

Förderprogramms Interreg B. 

 Internationales Netzwerk: Unisono wird von allen Teilnehmenden der Fokusgruppen, die 

Möglichkeit, sich international zu vernetzen als elementare Wirkung von Interreg B hervor-

gehoben.  

 Niederschwellige Kontaktaufnahme: Interreg biete eine niederschwellige Möglichkeit, mit 

internationalen Partnern an einen Tisch zu kommen. Ohne das Programm würden diese 

wohl nie in Kontakt miteinander stehen. Von dem internationalen Austausch könnten im 

Endeffekt nicht nur die Projektteilnehmenden selber sondern auch die Akteure im Umfeld 

profitieren. Langfristig würden solche Projekte die Tür zwischen der Schweiz und der EU of-

fenhalten. 

 Austausch ohne Konkurrenzverhältnis: Als Vorteil erachtet werde, dass man mit den inter-

nationalen Partnern in keinem Konkurrenzverhältnis stehe. Im Gegenteil: man profitiere 

von deren Erfahrungen. Gemeinsam sei man stärker, als wenn jeder für sich allein agiere. 

Aus Sicht der Programmebene biete Interreg B die Möglichkeit, dass Institutionen, die sonst 

nicht zusammenarbeiten würden, gemeinsam Problemlösungen entwickeln könnten. Als 

zentral angesehen wird zudem, dass ein gemeinsames Anliegen respektive Problem eine 

wichtige Voraussetzung für ein Projekt sei: es müsse Sinn ergeben, wenn verschiedene Part-

ner aus mehreren Ländern zusammenarbeiten würden. 

 

Wertschöpfungseffekte sind aus Sicht der Befragten eher indirekter Art 

Die Wirkung von Interreg V B auf die Wertschöpfung sind nach Einschätzung der Befragten e-

her indirekter Art: Die Netzwerke werden als wichtige Basis für Innovationen und Weiterent-

wicklung der beteiligten Institutionen gesehen. Würden die Kontakte einmal bestehen, könn-

ten sich weitere Projekte daraus ergeben. Schweizer Partner, die sich im Rahmen von Interreg 

einen Namen gemacht hätten, seien auch für weitere Kooperationen und Vorhaben attraktiv. 

Die Wirkung der transnationalen Zusammenarbeit könne sich somit über den Projektzeitraum 

hinaus entfalten. 

 Projekte mit Pilot-Charakter: Aus Sicht der befragten Projektträger biete Interreg B die Mög-

lichkeit, in einer Art «Labor» bestimmte Methoden oder Produkte in verschiedenen Ländern 

auszuprobieren. Von diesen Erfahrungen würde man gegenseitig profitieren. Der Wissens-

transfer sei gerade für kleine Akteure, etwa NGOs, von grossem Nutzen.  

 Interreg B-Projekte als Türöffner für weitere Projekte: Einige Projektpartner heben hervor, 

dass sie sich dank des Netzwerkes besser für künftige Arbeiten positioniert hätten. Es seien 
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Aufträge aus dem Ausland generiert worden, die es ohne Interreg B wohl nicht gegeben 

hätte. 

 Generell sei es schwierig, konkrete Wirkungen auf die Wertschöpfung zu definieren. Mög-

licherweise könnten andere Regionen von den Methoden profitieren, die in bestimmten In-

terreg B-Projekten angewendet würden. Zudem können die Projekte aus Sicht einiger Ak-

teure zu einer Verbesserung der generellen Rahmenbedingungen in den Regionen (zum Bei-

spiel Grundversorgung) beitragen. Aus Sicht der Programmebene sei es schwierig zu sagen, 

ob Interreg B-Projekte über den Projektzeitraum hinaus, Arbeitsplätze schaffen würden. An-

gesichts der begrenzten Fördermittel sei es wichtig, realistisch zu sein. Es gebe indes Bei-

spiele von Projekten aus früheren Förderperioden, die durchaus nachhaltig wirken und 

heute noch laufen würden. 

 

Die Wirkungsanforderungen sind aus Sicht der Projektträger nicht immer angemessen 

Der geforderte Nachweis der ökonomischen Wirkungen wird aus Sicht der Projektträger zum 

Teil überstrapaziert (vgl. auch Kapitel 4.1). Viele der Befragten sind der Ansicht, dass Interreg 

B-Projekte  etwa angesichts der kurzen Dauer  nicht nach harten ökonomischen Kriterien be-

urteilt werden sollten. 

 Auch wenn der Aspekt der Wertschöpfung berechtigt sei  bei der Antragsstellung müsse zu 

viel Energie in diese Frage gesteckt werden. Generell sei es teilweise gar nicht möglich oder 

zumindest schwierig, die ökonomischen Effekte eines Projektes mit einer dreijährigen Pro-

jektdauer seriös einzuschätzen.    

 Die jeweiligen Projektthemen sollten bei der Beurteilung genau betrachtet werden: Bei eini-

gen würden Ziele mit grösserem Zeithorizont im Vordergrund stehen (z.B. die Vermeidung 

von Umweltschäden). Es müsse anerkannt werden, dass sich die Wirkungen häufig erst auf 

längere Sicht entfalten würden.  

 Interreg B-Projekte sollten aus Sicht vieler Befragter fair beurteilt werden. Die Wirkungen 

sollten über Aspekte gemessen werden, die allein quantitativ nicht zu erkennen seien. Es 

wird angeregt, langfristige Wirkungen rückwirkend zu evaluieren. Beispielsweise könne un-

tersucht werden, was aus den Projekten der zweiten oder dritten Förderperiode geworden 

sei und wie viele Arbeitsplätze bei Akteuren die regelmässig Interreg B-Projekte durchfüh-

ren, entstanden seien.  
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5. Beurteilung und Empfehlungen 

Der Bericht schliesst mit einer Beurteilung sowie Empfehlungen des Evaluationsteams zu mögli-

chen Optimierungsansätzen der Schweizer Beteiligung an Interreg B. Das Kapitel gliedert sich 

nach der Struktur der Evaluationsfragen (vgl. Kapitel 1.2).  

 

5.1. Konzept 
 

Die Integration von Interreg in die NRP hat sich grundsätzlich bewährt. 

Wie haben sich Interreg und die Schweizer Beteiligung weiterentwickelt (seit 2007-2013)? Ist 

die Konzeption von Interreg V in der Schweiz in sich und hinsichtlich der Ziele der NRP, des 

Mehrjahresprogramms und weiterer Instrumente kohärent? Inwieweit konnte der Fokus der 

NRP in die Programmgestaltung aufgenommen werden?  

 

In Interreg IV war die Integration von Interreg in die NRP für die beteiligten Schweizer Akteure 

noch Neuland. Mit der jetzigen Förderperiode ist diese Integration konsequent fortgesetzt wor-

den und hat sich aus unserer Sicht mittlerweile gut etabliert. Trotz der Kritik einiger Projektträ-

ger an der Konzeption ist aus unserer Sicht die Integration von Interreg in die NRP nicht per se 

in Frage zu stellen. Die Zielorientierung der NRP hilft sowohl dem Bund als auch den Kantonen, 

die knappen Mittel zielgerichtet einzusetzen. Nach aussen hin ist es als klares Signal einzustu-

fen, dass nicht alle Projektideen finanziert werden können. Insgesamt lässt sich festhalten, dass 

die Kohärenz mit den Zielen der NRP gegeben ist, sowohl auf Ebene des Bundes wie auch  so-

weit sich das abschätzen lässt  auf Ebene der Kantone (Kohärenz mit den kantonalen Umset-

zungsprogrammen). Dank der konzeptionellen Flexibilität auf Bundesebene, auch Projekte von 

nationaler strategischer Bedeutung zu finanzieren, besteht eine gewisse thematische Flexibili-

tät, was angesichts der besonderen Stellung von Interreg in der NRP positiv zu bewerten ist.  

Konzeptionelle Unterschiede zwischen der Schweiz und der EU sind zwar nach wie vor vor-

handen  u.a. aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen  stellen allerdings 

kaum Hindernisse dar. Aufgrund der ebenfalls stärkeren Wirtschaftsorientierung der EU in der 

Programmgestaltung von Interreg V hat eine Angleichung stattgefunden, die im Hinblick auf die 

Frage der Kohärenz zwischen Interreg und der NRP förderlich war. 
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Fehlende Flexibilität auf kantonaler Ebene könnte interessante Projekte bremsen. 

Gibt es Probleme auf Konzeptebene? Sind Probleme auf die Integration von Interreg V in die 

NRP zurückzuführen? 

 

Ein generelles Problem auf Konzeptebene können wir nicht feststellen. Herausforderungen er-

geben sich allerdings angesichts der unterschiedlichen Ausgangslage von Bund und Kantonen: 

Im Unterschied zum Bund gibt es in vielen Kantonen keine klaren Verantwortlichkeiten für In-

terreg B, und wenn, liegen diese nicht immer bei den NRP-Ämtern. Und während der Bund 

auch Projekte von «nationaler strategischer Bedeutung» innerhalb der NRP unterstützen kann, 

fehlt ein solches Pendant auf Ebene der Kantone. Für Projektträger mit Projekten von nationa-

ler strategischer Bedeutung bedeutet dies, dass sie auf kantonaler Ebene zusätzliche Überzeu-

gungsarbeit leisten und etwa Fachämter zur Mitfinanzierung bewegen müssen. In Einzelfällen 

könnte dies dazu führen, dass interessante Projekte keine Finanzierung bekommen und des-

halb nicht zustande kommen.  

 

Empfehlung 1: Die NRP-Orientierung nicht zu starr auslegen. 

Konzeptionell soll sich Interreg B in der Schweiz weiterhin an den Zielen der NRP orientieren. 

Den involvierten Bundesämtern SECO und ARE wird jedoch empfohlen, den NRP-Fokus in der 

Beurteilung von Projektideen nicht zu starr auszulegen und dem besonderen Charakter von In-

terreg B als ein nicht typisches NRP-Instrument gerecht zu werden. Dies gilt ebenso für die Kan-

tone. Eine gewisse Flexibilität auf konzeptioneller Ebene, die zum einen den Wert von Vernet-

zung und transnationalen Netzwerken anerkennt und zum anderen auch Raum für innovative 

und nicht voll NRP-konforme Projektideen lässt, wäre wünschenswert. 

 

Zur Verknüpfung von EUSALP mit dem Alpentraumprogramm bestehen Unklarheiten. 

Wie kann EUSALP künftig besser mit dem Alpine Space-Programm verknüpft werden? 

 

Die Gespräche und Interviews zeigen aus unserer Sicht deutlich, dass auf allen Seiten grosse 

Unklarheiten bezüglich des gegenwärtigen Verhältnisses zwischen EUSALP und dem Alpen-

raumprogramm und einer allfälligen stärkeren Verknüpfung in Zukunft bestehen. Es ist bei-

spielsweise unklar, ob überhaupt eine engere Verknüpfung von Schweizer Seite gewünscht ist, 

zumal teilweise die Befürchtung besteht, das Alpine Space-Programm werde zur Umsetzung 

von EUSALP instrumentalisiert. Auch wissen die Akteure in der Schweiz offenbar kaum, was ge-

nau die EU mit der Strategie beabsichtigt. Vor dem Hintergrund dieser diffusen Informations-

lage und dem beschränkten Mandat, ist es dem Evaluationsteam nicht möglich, eine abschlies-
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sende Beurteilung zur Verknüpfung von EUSALP und Interreg vorzunehmen. Positiv hervorzu-

heben ist das erfolgreiche Bemühen, Schweizer Akteure des Alpenraumprogramms in den stra-

tegisch wichtigen EUSALP-Aktionsgruppen zu platzieren und sicherzustellen, dass der Informa-

tionsfluss zwischen dem Alpenraumprogramm und EUSALP damit gewährleistet ist.  

  
Empfehlung 2: Die Verknüpfung von EUSALP mit dem Alpenraumprogramm bald klären. 

Den Interreg-B-Verantwortlichen des ARE empfehlen wir  soweit sie darauf in den entspre-

chenden Gremien Einfluss nehmen können  eine zeitnahe Klärung des gegenwärtigen und des 

gewünschten Verhältnisses zwischen EUSALP und dem Alpenraumprogramm. Gemeinsam mit 

den an EUSALP beteiligten Schweizer Akteuren (u.a. den Schweizer Partnern in den Aktions-

gruppen) sollten Unklarheiten behoben und erörtert werden, welche Strategie die Schweiz hin-

sichtlich der künftigen Ausrichtung verfolgen sollte: eine tendenziell stärkere Verknüpfung von 

EUSALP und dem Alpenraumprogramm oder nicht? Generell empfehlen wir, die Verknüpfung 

transparenter zu kommunizieren, v.a. um das Verständnis der Projektträger zu erhöhen.  

 

5.2. Umsetzung 
 

Die Zusammenarbeit der Verantwortlichen zwischen ARE und SECO funktioniert reibungslos. 

Konnten die Ziele in der Vereinbarung ARE/SECO erreicht werden? Erfolgt die horizontale Zu-

sammenarbeit in effektiver Weise? Ist die etablierte Governance zweckmässig? 

ARE und SECO arbeiten im Rahmen des Interreg B-Programms gut zusammen. Die horizontale 

Zusammenarbeit ist aus unserer Sicht effektiv. Die Zusammenarbeit wird wie in der Zusammen-

arbeitsvereinbarung festgelegt gelebt. Die Zuständigkeiten und Rollen sind klar und dennoch 

besteht auch genügend Flexibilität in der Zusammenarbeit. Auf beiden Seiten besteht ein ge-

genseitiges Verständnis und Vertrauensverhältnis, was hilft, Probleme und Schwierigkeiten fall-

weise anzusprechen und gemeinsam zu lösen. Die positive Zusammenarbeit dürfte nicht zuletzt 

den jahrelangen Erfahrungen der zuständigen Mitarbeitenden mit dem europäischen Förder-

programm zu verdanken sein. Interreg B dient damit als Positivbeispiel für eine sehr gut funkti-

onierende ämterübergreifende Zusammenarbeit.  
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Die Betreuung der Schweizer Projektpartner durch das ARE ist gut. In der Zusammenarbeit 

der Partner mit den Kantonen gibt es teilweise Verbesserungsbedarf. 

Erfolgt die vertikale Zusammenarbeit in effektiver Weise? Wie gestaltet sich die Abstimmung 

mit den NRP-Fachstellen, wie die Abstimmung mit den europäischen Projektpartnern? Welche 

Schwierigkeiten haben Schweizer Projektpartner? Gibt es Probleme auf der Umsetzungsebene? 

 

Die Zusammenarbeit zwischen ARE und den Projektpartnern im Rahmen des Interreg B-Pro-

gramms ist aus unserer Sicht sehr gut. Trotz bescheidenen personellen Ressourcen nehmen die 

Programmverantwortlichen des ARE eine proaktive Rolle wahr. Sie unterstützen (potenzielle) 

Projektpartner zielgerichtet  etwa bei administrativen Fragen und ermöglichen und vereinfa-

chen Akteuren den Zugang zu Interreg, die sich ohne diese Unterstützung kaum mit dem För-

derprogramm auseinandergesetzt hätten. 

Eine pauschale Beurteilung der vertikalen Zusammenarbeit zwischen Kantonen und den 

Projektpartnern ist aus unserer Sicht nicht möglich: Zu unterschiedlich sind die Eindrücke und 

Erfahrungen der befragten Akteure der Projektebene. Problematisch ist, dass vielen Akteuren 

die zuständigen Fachstellen respektive Ansprechpersonen für das Interreg B-Programm nicht 

eindeutig klar sind. Zudem sind die Abläufe und Bedingungen je nach Kanton verschieden. Für 

einen reibungslosen Projektablauf können diese Unklarheiten und Unterschiede zwischen den 

Kantonen hinderlich sein, vor allem für Projekte, die auf Schweizer Seite kantonsübergreifend 

aufgestellt sind.  

Die Umsetzung der Projekte auf Schweizer Seite verläuft ansonsten in der Regel unproble-

matisch. Ihre transnationale Verankerung ist  soweit sich das aus der Schweizer Optik beurtei-

len lässt  gut. Die teilweise unterschiedlichen Anforderungen der EU und der Schweiz an die 

Projektträger (bei Projekteingabe und Abwicklung) führen im Projektalltag kaum zu Schwierig-

keiten. Vielmehr können die Schweizer Projektpartner dank der weniger aufwändigen Control-

ling-Anforderungen und der administrativen Unterstützung des Bundes ihre Ressourcen stärker 

in die eigentliche Projektarbeit investieren als ihre europäischen Projektpartner. 

 



 30| 

INFRAS | 20. Juni 2018 | Beurteilung und Empfehlungen 

 
Empfehlung 3: Proaktive Rolle des Bundes beibehalten, auf kantonaler Ebene Zuständigkei-

ten aktiv kommunizieren. 

Wir empfehlen dem ARE die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern weiterzupflegen wie 

dies bislang der Fall ist. Optimierungsmöglichkeiten gäbe es allenfalls in der Kommunikation: 

Sofern es die Ressourcen zulassen, könnte der Bund versuchen, weitere Akteure für Interreg zu 

gewinnen, etwa indem verstärkt eine Art Projektcoaching für Interreg-Neulinge angeboten 

würde oder die kantonalen Stellen stärker für Interreg B sensibilisiert würden. 

Den Kantonen empfehlen wir, klar zu kommunizieren, welche Personen und Fachstellen für das 

Interreg B-Programm zuständig sind und dies auch innerhalb der Kantonsverwaltung bekannt 

zu machen. Insbesondere bei Personalwechseln ist darauf zu achten, dass der Wissenstransfer 

zu Interreg B sichergestellt ist. Bedingungen und Prozesse zur Antragsstellung und Projektbe-

gleitung sollten gegenüber den (potenziellen) Projektpartnern frühzeitig kommuniziert werden. 

Langfristig liesse sich so eine effektivere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Projekt-

ebene und der kantonalen Ebene sicherstellen.  

 

Interreg B ist nur einem beschränkten Kreis von Akteuren bekannt. 

Wie kann die politische Unterstützung verbessert werden? 

 

Interreg B ist häufig nur innerhalb der «Szene» bekannt, bei einigen politischen Akteuren und 

Kantonsstellen hingegen kaum. Viele wissen gar nicht, dass es neben Interreg A auch die Aus-

richtungen B und C gibt. Die Skepsis gegenüber einem europäischen Instrument ist teilweise 

gross, es bestehen auch Vorurteile («zu bürokratisch, zu kompliziert»), die die Schweizer Pro-

jektträger zumindest auf Schweizer Seite nicht bestätigen würden.  

  
Empfehlung 4: Die Zielgruppen über Interreg B aktiver informieren. 

Mögliche Vorurteile abbauen und die Vorteile der transnationalen Zusammenarbeit betonen: 

Das sind aus unserer Sicht zwei zentrale Punkte, um dem Programm mehr Schub zu verleihen. 

Dabei empfiehlt sich eine stufengerechte Kommunikation, die je nach Ebene entweder das In-

strument Interreg B oder die Inhalte und Projektergebnisse in den Vordergrund stellt. Mit Blick 

auf die kantonale Ebene erscheint es uns zentral, dass grundlegende Informationen zum För-

derprogramm wie die beispielsweise die Unterschiede zwischen Interreg A und Interreg B aber 

auch Teilnahmebedingungen, Laufzeiten etc. regelmässig innerhalb und ausserhalb der kanto-

nalen Verwaltungen kommuniziert werden. Auf der Fachebene sollten die Themen, die konkre-

ten Projektergebnisse und der konkrete Nutzen im Zentrum der Kommunikation stehen, damit 

Interreg B nicht als abstraktes Instrument wahrgenommen wird. Projektträgern empfehlen wir, 
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ein verstärktes Augenmerk auf die Kommunikation der Projektergebnisse zu legen  auch um 

den Mehrwert der Projekte zu verdeutlichen. Dazu ist eine einfache und klare Sprache nötig.  

Spezifische Massnahmen auf politischer Ebene etwa die Gründung eines politischen Begleitgre-

miums oder auf Politiker fokussierte Kommunikationsmassnahmen empfehlen wir nicht. Viel-

mehr soll auf verschiedenen Ebenen der konkrete Nutzen von Interreg B in den Vordergrund 

gestellt werden und so indirekt auf politischer Ebene die Bekanntheit von und die Unterstüt-

zung für Interreg B positiv beeinflusst werden. 

 

5.3. Wirkungen 
Welchen Beitrag leisten Interreg B Programme zur Erreichung der Ziele der NRP? Welchen Bei-

trag leisten Interreg B Programme zur Erreichung der europäischen Integration resp. Vernet-

zung? Welchen Mehrwert generieren die Projekte? Können auf Projektebene die beabsichtigten 

Ziele erreicht werden? Gibt es Probleme auf Wirkungsebene? 

 

Transnationale Netzwerke können von langfristigem Nutzen sein 

Transnationale Netzwerke, die dank Interreg B entstehen, sind ein zentraler Mehrwert dieser 

Projekte und können nach unserer Einschätzung von grossem langfristigen Nutzen sein. Inter-

reg B bietet Schweizer Projektpartnern die Möglichkeit, sich auf vergleichsweise unbürokrati-

sche Weise mit Partnern aus der EU zu vernetzen, zu kooperieren und über die Grenzen hinweg 

praxisnahe Lösungen für gemeinsame Probleme zu erarbeiten. Von den geknüpften Kontakten 

und Projektergebnissen können langfristig auch andere Akteure aus der Schweiz profitieren, 

die nicht in die Projekte selbst involviert sind. 

 

Klarer Bezug zwischen den beabsichtigten Projektzielen und den Zielen der NRP 

In den Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Projektpartnern wird nach 

unserer Einschätzung mehrheitlich schlüssig dargelegt, wie ein Projekt zu den Zielen der NRP 

bzw. zu Zielen von nationaler strategischer Bedeutung beitragen soll. Dies sagt zwar noch 

nichts über die tatsächlichen Wirkungen, aber etwas über Wirkungszusammenhänge und beab-

sichtigte Wirkungen aus. Aufgrund dieser Grundlagen kann mehrheitlich von einer klaren Zielo-

rientierung ausgegangen werden. Es ist aus unserer Sicht gerechtfertigt, die bestehenden Pro-

jekte im Rahmen des Interreg B-Programms aus Mitteln der NRP mitzufinanzieren. Ob die be-

absichtigten Ziele aber tatsächlich erreicht werden, kann nach dieser kurzen Laufzeit nicht ab-

geschätzt werden.  
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Der Beitrag der Interreg B-Projekte zu den Zielen der NRP zeichnet sich vor allem indirekt ab 

Interreg B trägt aus unserer Sicht vor allem indirekt zu den Zielen der NRP bei. Viele Projektträ-

ger konnten überzeugend darlegen, dass sie dank der internationalen Netzwerke für künftige 

Kooperationen und Folgeaufträge besser positioniert sind. Faktoren wie internationales Netz-

werk, besseres Verständnis im Umgang mit Partnern aus dem Ausland, Einblicke in Lösungsan-

sätze anderer Regionen können die langfristige Wertschöpfung in der Schweiz positiv beein-

flussen. Auch wenn die kurzfristigen Wirkungen schwer messbar sind, können Interreg B-Pro-

jekte langfristig die involvierten Institutionen stärken und die Entwicklung konkreter Produkte 

und Lösungen anstossen, die auf längere Sicht zu einer Wertschöpfung beitragen. Dass durch 

die bestehenden Netzwerke nachweislich Folgeprojekte ausserhalb von Interreg entstanden 

sind, zeigt deutlich auf, dass dank Interreg B auch darüber hinaus ein Beitrag zur Wertschöp-

fung in der Schweiz geleistet werden kann.  

 

Gemeinsames Arbeiten an Inhalten steht für Schweizer Akteure im Vordergrund 

Schweizer Projektträger erhalten im Vergleich zu Projektpartnern aus EU-Ländern einen deut-

lich geringeren Kofinanzierungsanteil. Dass sie sich dennoch an Interreg B-Projekten beteiligen, 

verdeutlicht, dass sie aus dem Programm einen konkreten inhaltlichen Mehrwert ziehen und 

dieses nicht rein zur langfristigen Finanzierung von Projektstellen nutzen. Dies ist im Hinblick 

auf die Beurteilung von Interreg B in der Schweiz positiv zu werten und deutet darauf hin, dass 

die Schweizer Akteure daran interessiert sind, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. 

 

Interreg-Projekte sind konzeptionell anders gelagert als klassische NRP-Projekte 

Bei der Beurteilung der Wirkungen von Interreg B sind folgende Aspekte zu beachten: Zum ei-

nen sind Interreg B-Projekte konzeptionell anders gelagert als klassische NRP-Projekte, da im-

mer auch das Ziel der europäischen Vernetzung mitschwingt. Zum anderen sind die finanziellen 

Mittel, die Schweizer Partnern zur Verfügung stehen, verhältnismässig gering.  

  
Empfehlung 5: Die Wirkungen von Interreg B-Projekten angesichts der spezifischen Eigen-

schaften des Programms breiter und über einen längeren Zeitraum beurteilen. 

Dem spezifischen Charakter von Interreg B-Projekten ist bei der Beurteilung Rechnung zu tra-

gen. Obwohl auch bei Interreg B-Projekten inhaltliche Ziele im Vordergrund stehen müssen und 

Vernetzung und Zusammenarbeit primär ein Mittel zur Erreichung dieser Ziele sind, ist eine 

rein auf NRP-Kriterien ausgerichtete Beurteilung nicht zielführend. Lohnenswert wäre es, eine 

Einschätzung der längerfristigen Effekte von Interreg B (z.B. seit Interreg III) vorzunehmen, 

etwa zu folgenden Fragen: Welche Partnerschaften haben sich durch Interreg B entwickelt und 

haben Bestand? Was ist aus früheren Projekten entstanden? Sind die Projekte in irgendeiner 
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Form weitergegangen? Sind aus Interreg-Netzwerken weitere Projekte entstanden? Solche 

Analysen würden helfen, der Nutzen transnationaler Netzwerke sowie den Mehrwert der Pro-

jekte besser einzuschätzen. 
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Annex 3: Liste der befragten Personen (Explorativinterviews und Fo-
kusgruppen) 

 

Tabelle 2: Interviewte Expertinnen und Experten 

Name  Institution  Funktion  

Silvia Jost ARE National Coordinator von INTERREG-B-Pro-
grammen 

Véronique Gruber Kanton Freiburg Interreg-Verantwortliche des Kantons Freiburg 

Peter Niederer Schweizer Arbeitsgemeinschaft für 
die Berggebiete SAB 

Lead Partner im Interreg B-Projekt INTESI 

Sabine Kollbrunner SECO Ansprechperson des ARE im SECO-DSRE be-
züglich Interreg (& NRP) 

Die explorativen Experteninterviews wurden telefonisch im Zeitraum Dezember 2017 bis Januar 2018 durchgeführt.  

Tabelle INFRAS.  

 

Tabelle 3: Teilnehmende der Fokusgruppe  Programmebene 

Name  Institution  Funktion  

Christina Bauer Alpine Space programme Head of Managing Authority des ASP-Pro-
grammes 

Sébastien Rieben ARE CH-Kontaktperson für INTERREG-B-Pro-
gramme 

Silvia Jost ARE National Coordinator von INTERREG-B-Pro-
grammen 

Martin Tritten Kanton Bern BECO, Chef du domaine tourisme 

Véronique Gruber Kanton Freiburg Interreg-Verantwortliche des Kantons Freiburg 

Seraina Hostettler Kanton Graubünden Interreg-Verantwortliche des Kantons Grau-
bünden 

Sabine Kollbrunner SECO Ansprechperson des ARE im SECO-DSRE be-
züglich Interreg (& NRP) 

Die Fokusgruppe mit Akteuren der Programmebene hat am 29.1.2018 in Zürich stattgefunden.  

Tabelle INFRAS.  
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Tabelle 4: Teilnehmende der Fokusgruppen  Projektebene 

Name Institution Interreg-Projekt Funktion der Insti-
tution im Projekt 

Angelika Abderhalden Pro Terra Engiadina SPARE Partner 

Thomas Probst Bundesamt für Umwelt BAFU GoApply Partner 

Anthony Morin Canton du Jura INTESI Partner 

Jakob Rager Centre de recherches énergétiques 
et municipales CREM 

IMEAS Partner 

Yann Decorzant Centre régional d'études des popu-
lations alpines CREPA 

AlpFoodWay Partner 

Anders Nättorp Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW 

Phos4You Partner 

Jean-Philippe Bacher Haute école d'ingénierie et d'archi-
tecture Fribourg HEIA 

The4Bees Partner 

Jacques P. Bersier Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale de Fribourg HES-SO//FR 

S3-4AlpClusters Lead Partner 

Frank Bau Hochschule für Technik und Wirt-
schaft HTW Chur 

C-TEMAlp Partner 

Beatrice Durrer Hochschule Luzern HSLU PlurAlps Partner 

Martine Felber Planair SA PEACE Alps Partner 

Cassiano Luminati Polo Poschiavo AlpFoodWay Lead Partner 

Peter Niederer Schweizer Arbeitsgemeinschaft für 
die Berggebiete SAB 

INTESI Lead Partner 

Ruedi Haller Schweizer Nationalpark SNP AlpBioNet 2030 Partner 

Matthias Hölling Technopark Zürich Care4Tech Partner 

Umberto Bondi Universita della Svizzera Italiana Scale(Up)Alps Partner 

Peter Huggenberger Universität Basel GRETA Partner 

Die Fokusgruppen mit Akteuren der Projektebene haben am 16.1.2018 in Bern und am 24.1.2018 in Zürich stattgefunden.  

Tabelle INFRAS.  


